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Die Unternehmensgruppe PVS
Rhein-Ruhr war als ärztliche 
Gemeinschaftseinrichtung eine
der Hauptsponsoren auf dem Ge-
sundheitskongress des Westens
2009 in Essen.

Die Gesundheitskosten steigen, ins-
besondere aufgrund der demogra-

fischen Entwicklung mit ihren Alterser-
krankungen, der wachsenden Pflegebe-
dürftigkeit und der massiven Zunahme
der sogenannten Volkskrankheiten wie
zum Beispiel Rückenschmerz, Adiposi-
tas oder Diabetes. 

Auf dem gut besuchten, von der PVS
Rhein-Ruhr veranstalteten Symposium
„Demografie, Volkskrankheiten und Pri-
vatmedizin: Chancen und Spannungen
in neuen Versorgungsformen“ auf dem
Gesundheitskongress des Westens 2009
in Essen gingen die eingeladenen Exper-
ten der Frage nach, wie die beiden deut-
schen Versicherungssysteme GKV/PKV
mit dieser kostenträchtigen Entwicklung
umgehen. Ärzte müssen in der Regel mit
beiden Systemen parallel arbeiten und
ihre tägliche Arbeit und Organisation
darauf einstellen. 

Rechtliche Grundlagen

Dr. Tobias Weimer, M. A., Fachanwalt für
Medizinrecht, fokussierte seinen Vortrag
auf rechtliche Grundlagen, die für die neu-
en Versorgungsformen im GKV-Bereich
maßgeblich sind und wies auf in der Pra-
xis aufgetretene Probleme hin. Hier ka-
men ebenso vertragliche Mindestanfor-
derungen wie mögliche Kollisionen mit
dem Grundgesetz zur Sprache. 

Neue Versorgungsformen 
Aufbruch & Neuorientierung

Nach Ansicht von Dr. Weimer haben das
Vertragsarztrechtsänderungsgesetz vom
1.1.2007 sowie das GKV-Wettbewerbs-
stärkungsgesetz vom 1.4.2008 zu weitge-
henden Veränderungen der Versorgungs-
landschaft im Gesundheitswesen geführt
und auch das GKV-WOrgG vom
1.1.2009 werde noch zu weiteren Ände-
rungen führen. 

Sektorenübergreifend denken und
handeln

Anhand von praktischen Beispielen stell-
te er Sektorengrenzen überschreitende

Versorgungskonzepte zwischen dem
Krankenhaus und niedergelassenen Ärz-
ten dar. Diese weitgehenden Koopera-
tionsmöglichkeiten erlauben es den Ver-
tragsärzten, mit den Krankenkassen
Selektivverträge, z.B. zur besonderen am-
bulanten Versorgung nach § 73 c SGB V
oder auch Verträge der integrierten Ver-
sorgung nach §§ 140 a ff. SGB V, zu
schließen, um so außerhalb der Gesamt-
vergütung agieren zu können1. 

In seinen Ausführungen machte der
Experte insbesondere darauf aufmerk-
sam, dass es sich bei § 73 c SGB V um ei-
nen Paradigmenwechsel handele, der eine
grundsätzliche Abkehr vom Kollektiv-
vertragssystem hin zum Direktvertrag
zwischen Kostenträger und Leistungser-
bringer darstelle. Die Rolle der ärztlichen
Selbstverwaltung nehme dagegen im
Gegenzug erheblich ab. 

Chancen bieten

Sektorengrenzen überschreitende Versor-
gungskonzepte sollten Aufbruch und
Neuorientierung für Krankenkassen,
Krankenhäuser und niedergelassene Ärz-
te bedeuten und Chancen für die Opti-
mierung der Patientenversorgung bieten.

Die Kassenärztlichen Vereinigungen
allerdings sind per Gesetz als mögliche
Vertragspartner von IV-Verträgen ausge-
nommen und auch im Bereich der haus-
arztzentrierten Versorgung ist der Sicher-
stellungsauftrag der KV zugunsten des
Hausärzteverbandes eingeschränkt wor-
den. 

Quelle: Symposium zum Thema „Demografie,

Volkskrankheiten und Privatmedizin: Chancen

und Spannungen in neuen Versorgungsformen“,

am 12.03.2009 im Rahmen des Gesundheitskon-

gresses des Westens 2009 in Essen, veranstaltet

von der PVS Rhein-Ruhr.

1 vgl. dazu Weimer, Sektorengrenzen überschreitende Versorgungs-
konzepte, 1. Aufl. 2008, Schriftenreihe der Unternehmensgruppe PVS
Rhein-Ruhr
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